
 
  

 
 
 
 
ANERKANNTER FACHBETRIEB LOHNUNTERNEHMEN 
 
 
Viele Lohnunternehmer werden mit ihrer professionellen Arbeit höchsten Ansprüchen 
gerecht. Aber erst durch die Teilnahme am BLU-Prüfungsverfahren zum „ANERKANNTEN 
FACHBETRIEB LOHNUNTERNEHMEN“ erfahren diese Lohnunternehmen, wie sie im Vergleich 
zum Wettbewerb stehen und wie ihre Dienstleitungsqualität von Kunden und Berufsverband 
tatsächlich beurteilt wird.  
Die Anforderungen des Qualitätsaudits „ANERKANNTER FACHBETRIEB LOHNUNTERNEHMEN“ 
sind praxisbezogen und greifen die wichtigsten Aspekte des agrarischen Dienstleistungs-
marktes auf.  
 
 
Voraussetzungen  
Die Anerkennung zum Fachbetrieb Lohnunternehmen ist als betriebliche Herausforderung zu 
sehen. Bereits die Bezeichnung deutet darauf hin, dass Anerkannte Fachbetriebe etwas 
Besonderes sind: Diese Betriebe müssen in der öffentlichen Wahrnehmung so positiv 
erscheinen, wie es die LU-Kollegen, die Kunden sowie Außenstehende und natürlich auch 
der Betriebsleiter selbst erwarten würde: sauber, geordnet, jederzeit vorzeigbar und 
insgesamt einen professionellen Eindruck vermittelnd!  
Darüber hinaus werden eine angemessene Qualifikation der Betriebsleitung und Mitarbeiter, 
ein zeitgemäßer Maschinenpark und eine bedarfsgerecht ausgestattete Betriebsstätte 
erwartet. Die Offenlegung von betriebsinternen Daten aus der Buchhaltung ist ebenfalls 
erforderlich.  
 
 
Diese Nachweise müssen erbracht werden: 

− Mitgliedschaft in einem deutschen Lohnunternehmerverband  
− 3-jähriges Bestehen als gewerbliches Lohnunternehmen 
− 10 Jahre Praxiserfahrung des Betriebsleiters oder  

eine fachbezogene Ausbildung in einem branchennahen Beruf  
(Fachkraft Agrarservice, FAW Landtechnik, Landwirt, Landmaschinenschlosser, usw.) 

− Betriebsspiegel (AK-Besatz, Umsatz, Maschinen, Arbeitsschwerpunkte) 
− Jahresabschlüsse der letzten drei Wirtschaftsjahre 

 
 
Die Kriterien werden geprüft:  

− Kundenzufriedenheit 
− Nachhaltige, erfolgreiche Bewirtschaftung des Lohnunternehmens  
− Organisation (Außendarstellung, Verfahrensabläufe im Büro, Arbeitspreise, 

Reklamationsmanagement, etc.)  
− Personal (Ausbildung, Qualifikation, Management, Bezahlung, etc.)  
− Maschinen und Geräte (Technischer Zustand, Werkstatt, Ersatzteillager, etc.) 
− Ordnung und Sauberkeit (Betriebsstätte und -ausstattung, etc.) 
− Arbeitschutz und -umfeld (Arbeitssicherheit, Sozialeinrichtungen, etc.)  
− Umweltschutz (Betriebseinrichtungen, Pflanzenschutz, etc.) 

 
 



Dieser Verfahrensablauf ist einzuhalten:  
− formeller Antrag auf Anerkennung zum Fachbetrieb bei der LU Service GmbH
− Vorbesichtigung des Lohnunternehmens
− Kundenbefragung und Auswertung
− betriebswirtschaftliche Kurzbewertung der Bilanzen
− Betriebsprüfung zur Anerkennung im Lohnunternehmen
− Ergebnis des Prüfungsverfahrens „Anerkannter Fachbetrieb Lohnunternehmen“
− Nachprüfung nach 10 Jahren

Das bescheinigt das Zertifikat : 
− Hohe Kundenzufriedenheit
− Professionelle Betriebsführung
− Zeitgemäße technische und betriebliche Ausstattung
− überdurchschnittliche öffentliche Präsentation des Betriebes
− qualifiziertes Fachpersonal
− hohe Standards bei Umweltschutz und Arbeitssicherheit
− Vorzeigebetrieb im Sinne des Berufsverbandes

Diesen Zusatznutzen haben Anerkannte Fachbetrieb Lohnunternehmen 
− Besondere Würdigung aller Anerkannter Fachbetriebe durch den BLU
− Betriebliche Verwendung des geschützten AFB-Logos
− Öffentlichkeitswirksame Übergabe der AFB-Zertifizierung im Rahmen einer

Betriebsfeier (Tag der offenen Tür, Jubiläum, etc.)
− Zugang zur exklusiven Fachgruppe „Anerkannte Fachbetriebe im BLU“
− Werbematerial in Verbindung mit der Anerkennung (Flagge, Aufkleber und Schild)

Die Prüfung zum „ANERKANNTEN FACHBETRIEB LOHNUNTERNEHMEN“ ist generell eine 
Herausforderung. Auf die Auszeichnung können die Betriebsleiter und Mitarbeiter stolz sein. 
Ein Anerkannter Fachbetrieb steht aber auch in besonderer Weise in der Öffentlichkeit und 
ist fortwährend zu überdurchschnittlichen Leistungen verpflichtet. Der Kostenrahmen für 
Prüfungsverfahren inkl. AFB-Werbematerial liegt abhängig von der Größe des 
Unternehmens zwischen 1.500,- und 2.500,- Euro. Die Durchführung der Anerkennung 
erfolgt durch die LU Lohnunternehmer Service GmbH. 

Weitere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Bundesverbandes Lohnunter-
nehmen (BLU) e.V. oder bei der LU Lohnunternehmer Service GmbH. 

Kontakt:  
Bundesverband Lohnunternehmen (BLU) e.V 
LU Lohnunternehmer Service GmbH 
Portlandstraße 24 
31515 Wunstorf
Tel.: 05031-519 45-0
www.lohnunternehmen.de 




